e-government: Ablauf Verwaltungsverfahren

Die meisten antragsbasierten Verwaltungsverfahren (Hoheits- und Privatwirtschaftsverwaltung, mittelbare Bundesverwaltung und  Landesverwaltung) laufen nach dem unten beschriebenen Ablaufschema ab. Die Bezeichnung der jeweiligen Schritte habe ich an die Terminologie des AVG angelehnt.
Die Unterschiede ergeben sich durch die fachspezifischen Prüfungen und Beilagen die von Verfahren zu Verfahren verschieden sind, sowie durch die jeweils unterschiedliche organisatorische Implementierung in der jeweiligen Behörde. 
1. Antragstellung durch den (die) Antragsteller oder deren Vertreter

Erfassung des Antragsformulars plus Beilagen.

Beilagen können sein vom Typ:
· öffentlichen Urkunden
Dokumente, die von öffentlichen Behörden ausgestellt wurden:
Meldebestätigung, Familienstandbestätigung, Geburtsurkunde, Staatsbürgerschaftsnachweis, Einkommensnachweis, Gewerbeschein, Grundbuchsauszug, Strafregisterauszug, usw.

· Private Urkunden

· z.B.: diverse sonstige Bestätigungen über:
Kindergartenbesuch und Schulbesuch (privat /öffentlich), Kursbesuch (WIFI, BFI, VHS, usw.), Lehrausbildung (durch Lehrbetrieb), Mietkosten (durch Vermieter), Arbeitgeberbestätigung (HV-SVTr)
· Sonstige Unterlagen:
Pläne, (Bau-)Beschreibungen, ärztliche Gutachten, usw.

Viele Papieranträge sind heute so gestaltet, dass auf der Rückseite des Antrages Platz für diverse öffentliche und private Bestätigungen ist. Dadurch ist gewährleistet, dass ein vollständiger Antrag an die Behörde übergeben werden kann. Dies erspart der Behörde und damit auch dem Antragsteller Zeit und vereinfacht somit den Verwaltungsablauf.

Beispiel:

[image: image1.png]1. Bestatigung der Meldebehorde

Name des Lehrlings: Geburtsdatum
Adresse:

Der Antragsteller und der Lehrling sind hauptwohnsitzgemeldet seit

Persénliche Verhiltnisse der Eltern bzw. Unterhaltsverpflichteten:

Familienstand: [ ledig Cverheiratet [ Lebensgemeinschaft
[ verwitwet [Jaeschieden [ getrennt

Ehegatte des Antragstellers hat: [ eigenes Einkommen [ Jkein eigenes Einkommen

Die obigen Angaben (Pkt.1) werden gemeindeamtlich bestatigt

OrtDatum Unterschiift, Stampigie




Ziel der elektronischen Antragstellung muss sein, eine für den Benutzer einfache Lösung zu finden, welche auch die Aspekte der Behörde (Qualität und Vollständigkeit der Daten) abdeckt. 
Mögliche Alternativen:
· Kritisches Hinterfragen des Bedarfes der jeweiligen Beilage
· Prüfung der Eingaben gegen öffentliche Register statt „Upload“ der Urkunde:

Beispiel Meldedaten: nur wenn die Eingaben gegen das ZMR positiv geprüft werden können, kann der Anwender in der Erfassung weiter. 
Vorteil: Datenqualität wird gesteigert.

· Automatischer „Upload“ von Urkunden aus öffentlichen Registern:
Beispiel: automatisiertes „Anhängen“ des Grundbuchauszuges zu einer EZ; weiter nur möglich wenn eine korrekte EZ vom Benutzer eingegeben wurde.
· Im Antragsformular erfolgt vorab ein Verweis auf die Notwendigkeit eines vollständig ausgefüllten „Beilagenblattes“. 
Dieses Beilagenblatt (Format Word oder PDF)
· steht zum Download und Drucken bereit
· muss vom Antragsteller mit den erforderlichen Bestätigungen versehen werden

· muss in gescannter Form zum Antrag „angehängt“ werden
· Die Behörde besorgt die relevanten Urkunden bzw. prüft die Angaben des Antragstellers im Zuge des Ermittlungsverfahrens (siehe Punkt 4.i) selbst. 

· Nachreichen der Beilagen in Papier, wenn aus gesetzlichen und technischen Gründen ein „Anhängen“ nicht möglich ist (z.B.: Pläne)

2. Protokollierung des Antrages (Behörde)
ELAK, ...
3. Prüfung der örtlichen und sachlichen Zuständigkeit
Anmerkung: „Intelligente“ Formulare können so entwickelt werden, dass durch entsprechende Abfragen automatisiert die zuständige Behörde (und die Abgabestelle: ELAK, Mailbox, usw.) ermittelt werden kann!

4. Ermittlungsverfahren
Das Ermittlungsverfahren besteht aus folgenden Punkten, welche bei komplexen Verfahren auch mehrmals durchlaufen werden.
i. Prüfung der Unterlagen

Die Behörde prüft den Antrag und Unterlagen bezüglich folgender Aspekte:

· Authentizität (anhand der Unterschrift)
· Vollständigkeit der Unterlagen
Grundsätzlich sind Mängel eines schriftlichen Anbringens (z.B.: keine Unterschrift, Unvollständigkeit, usw.) kein Grund zur Zurückweisung des Anbringens. Die Behörde hat vielmehr deren Behebung innerhalb einer angemessenen Frist zu veranlassen (= Verbesserungsauftrag).
ii. Begutachtung

Eventuell ist die Einbeziehung Sachverständiger (interne bzw. externer Gutachter) erforderlich.
iii. Durchführung Parteiengehör

In Abhängigkeit der gesetzlichen und organisatorischen Erfordernisse werden die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens den Parteien in schriftlicher Form (= Parteiengehör) oder in Form einer mündlichen Verhandlung zur Kenntnis gebracht.

Das Parteiengehör kann entfallen:

· wenn nur eine Partei vorhanden ist, deren Antrag vollinhaltlich entsprochen wird
· es sich um keine Hoheitsverwaltung handelt.
Anmerkung: Kommt es im Zuge des Parteiengehörs (z.B.: durch Nachbarn) zu neuen Einwänden, so geht das Verfahren nochmals in den Punkt i oder ii des Ermittlungsverfahrens (Eventuell sind zusätzliche Unterlagen und Gutachten erforderlich).

5. Prüfung, ob Ergebnis „bescheidreif“ ist
Wenn Ja: Erstellung des Bescheides und (elektronische) Zustellung an die Parteien.
Wenn Nein: siehe Punkt 4, Ermittlungsverfahren.
6. Feststellung der formellen Rechtskraft des Bescheides
Entsprechend der gesetzlichen Fristen wird abgewartet, ob gegen den Bescheid berufen wird oder nicht. 

Wenn nein: die Rechtskraft des Bescheides wird festgestellt (und an die Parteinen ev. mitgeteilt).
Wenn ja: Einleitung der Berufung.

7. Bezahlung der Kosten durch den Antragssteller (bzw. Überweisung der Förderung)
Lt. Abgabenänderungsgesetz 2001 entsteht die Gebührenschuld am Ende des Verfahrens, d.h. die Bezahlung wird frühestens im Zuge der Zustellung (zB des Bescheides oder bei Abholung des Reisepasses) relevant. Andere Vorgangsweisen mögen zwar „praktisch“ für die Behörde sein, sind aber nicht konform der Gesetzesänderung!
Auch Förderungen (Sozialhilfe, Wohnbauförderung, ...) werden erst am Ende der Antragsabwicklung ausbezahlt.

8. Überwachung der Zahlungsein- und ausgänge
Resümee
Der Abwicklung von e-Government Verfahren kann auf folgende 2 Aspekte reduziert werden:
· Kommunikation vom Bürger zur Behörde 

· Anträge
· Beilagen zu neuen Antrag

· Beilagen zu laufenden Verfahren

· Abfrage eines laufenden Verfahrens
· Bezahlung

· Kommunikation von der Behörde zum Bürger

· Zustellung der verfahrensrelevanten Geschäftsstücke

· Durchführung von Anweisungen
Bisher wurden einzelne technische Grundlagen (Identifikation von Personen, Authentifizierung und Zustellung von Dokumenten, Layout von (Antrags-)Formularen) für ein sicheres e-Government geklärt.

Aus unserer Sicht fehlt eine ganzheitliche Sicht, welche die verschiedenen Aspekte in einem benutzerfreundlichen Ablauf zueinander in Beziehung setzt (z.B.: „Applikationsstyleguide“).
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